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RS OGH 1998/11/10 4Ob280/98z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1998

Norm

PatG 1970 §147 Abs1

Rechtssatz

Der Unterlassungsanspruch dient dem Schutz des Patentinhabers vor künftigen Eingri3en in das ausschließliche Recht

an der Er5ndung. Er setzt kein schuldhaftes Handeln voraus, sondern richtet sich gegen jeden objektiv

widerrechtlichen Eingriff.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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